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Einvernehmliche Auflösung Kooperationsverträge Horteinrichtungen 

Kleinkindereinrichtung 

Beide Vertragsparteien kommen überein, ihre Zusammenarbeit für 

Horteinrichtungen und Kleinkindereinrichtung einvernehmlich zu beenden. 

Die Zusammenarbeit für den Hortbetrieb (Hort I und Hort II) endet per 

31.08.2016. 

Die Zusammenarbeit für die Kleinkindereinrichtung endet per 31.12.2016. 

Die Mietverträge wurden per 1.1.2015 rückwirkend aufgelöst, sodass wie bei der 

Abrechnung 2015 keine Infrastrukturkostenförderung seitens der Gemeinde 

Guntramsdorf zu zahlen ist. (Beilage Abrechnung 2015). 

Für die Abrechnung 2016 kommen die Parteien überein, dass die Abrechnung 

analog der beiliegenden Abrechnung 2015 zu erfolgen hat. 

Die Kosten für pädagogische Grundlagen, Fachaufsicht, Organisation etc. werden 

2016 für Hort I und Hort II aliquotiert, sodass pro Horteinrichtung 13.333 Euro, 

so hin insgesamt 26.666 Euro für das Jahr 2016 abgerechnet werden (Die Kosten 

für die Tagesbetreuungseinrichtung bleiben, gleich wie bei der Abrechnung 2016 

in der Höhe von 10.000 Euro). 

Beide Vertragsparteien halten ausdrücklich fest, dass nach Vollziehung dieser 

einvernehmlichen Vertragsbedingung sämtliche wechselseitigen Rechte und 

Pflichten abgegolten sind. 

Sollte diese Vereinbarung Gebühren auslösen, haften beide Vertragsparteien zu 

ungeteilten Handen. 

 

 

 

 

--------------------------------                                      --------------------------- 

Marktgemeinde Guntramsdorf                                      Service Mensch GmbH 

 

Genehmigt in der Gemeinderatssitzung am ………………………………… 

Beilage: Abrechnung 2015 
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Verordnungserlassende 
Behörde: 

Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf 

Rathaus Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf 

vertreten durch: bpv Hügel Rechtsanwälte OG 

RA Priv.-Doz. DDr. Christian F. Schneider 
Rechtsanwalt (R139182) 

ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien 
Vollmacht gem. § 8 RAO erteilt 

 
Weitere Parteien: 

 
1. Niederösterreichische Landesregierung, zH des Landeshaupt-

mannes 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 

2. Ing. Markus Kaiblinger ua, zH RA DDr. Gebhard Klötzl 
Leegasse 7/7, 1140 Wien 

3. Landesverwaltungsgericht Niederösterreich 
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten 

4. Gemeindevorstand der Marktgemeinde Guntramsdorf, zH Rae 
Beck Krist Bubits&Partner 
Elisabethstraße 2, 2340 Mödling 

5. Marktgemeinde Guntramsdorf, zH des Bürgermeisters 
Rathaus Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf 

6. Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft für Mödling 
reg. GenmbH 
Ferdinand-Buchberger-Gasse 9, 2340 Mödling 

 

wegen:  Prüfung der Gesetzmäßigkeit von bestimmten Festlegungen des Teilbe-
bauungsplans „TB10 – Wohngebietsbereiche“, Bereich „Ortszentrum West 
und Nord“, der Marktgemeinde Guntramsdorf  

 
Äußerung 

den übrigen anwaltlich vertretenen Parteien gemäß § 112 ZPO zugestellt 

 

1-fach 
2 Beilagen 
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1. Am 30.11.2015 hat der VfGH gem Art 139 Abs 1 Z 2 B-VG den Beschluss gefasst, die Gesetzmä-
ßigkeit des Teilbebauungsplans „TB10 – Wohngebietsbereiche“, Bereich „Ortszentrum West und 
Nord“, des Gemeinderates der Marktgemeinde Guntramsdorf in der Fassung der vom Gemeinde-
rat am 22.12.2011 beschlossenen Verordnung, kundgemacht an der Amtstafel vom 25.1.2012 bis 
9.2.2012, insoweit er für das Grundstück .179, KG Guntramsdorf „Bauklasse I/II“ und für das 
Grundstück .307, KG Guntramsdorf, „Bauklasse III/IV“ festlegt, zu prüfen. 

2. Mit Verfügung vom 25.1.2016, dem Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf zugestellt am 
28.1.2016, hat der VfGH unter anderem den Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf (idF 
auch „verordnungserlassende Behörde“) dazu aufgefordert, innerhalb von acht Wochen eine 
schriftliche Äußerung zum Gegenstand zu erstatten und innerhalb derselben Frist alle auf die in 
Prüfung genommene Verordnung bezogenen Akten vorzulegen, insoweit diese nicht schon im An-
lassverfahren B 1909/2014 vorgelegt wurden. Zudem wurde die verordnungserlassende Behörde 
dazu aufgefordert, mitzuteilen, ob und gegebenenfalls welche Akten oder Aktenteile von der sonst 
den Beteiligten zustehenden Akteneinsicht ausgenommen sind. 

3. Mit Verfügung vom 25.2.2016 hat VfGH dem Ersuchen der verordnungserlassenden Behörde ent-
sprechend die Frist zur Erstattung einer Äußerung im gegenständlichen Verfahren bis 13.4.2016 
verlängert. Da der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf in seiner Sitzung vom 
12.4.2016 in Ermangelung des nötigen Präsenzquorums iSd § 48 Abs 1 NÖ GO 1973, welches die 
Anwesenheit von zwei Drittel der Gemeinderäte verlangt, nicht beschlussfähig war, wurde für 
20.4.2016 eine neue Gemeinderatssitzung anberaumt und die Beschlussfassung in dieser Sitzung 
nachgeholt. 

4. Die verordnungserlassende Behörde erstattet nunmehr die nachstehende 

Äußerung, 

welche in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Guntramsdorf vom 20.4.2016 samt 
Bevollmächtigung der umseits genannten Rechtsvertreter beschlossen wurde: 

Beweis: vorläufiges Protokoll über die Gemeinderatssitzung vom 20.4.2016 (Auszug), Beilage 
./1 

1. Sachverhalt 

5. Am 22.12.2011 beschloss der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf eine Erweiterung 
des bestehenden Teilbebauungsplans „TB10 – Wohngebietsbereiche“ um den Bereich „Ortszent-
rum West und Nord“. Dieser bezieht sich nicht bloß auf die hier verfahrensgegenständlichen 
Grundstücke .179 und .307, KG Guntramsdorf; er erstreckt sich vielmehr über ein Gebiet von 18,5 
ha und erfasst ungefähr 385 Grundstücke, sodass die Grundstücke .179 und .307 nur einen klei-
nen Teilbereich des Bebauungsplans bilden. Im Rahmen dieses Bebauungsplans wurde unter an-
derem für die Grundstücke .179, KG Guntramsdorf und .307, KG Guntramsdorf die geschlossene 
Bebauungsweise mit Anbauverpflichtung an der Straßenfluchtlinie bestimmt. Die Bebauungshöhe 
wurde für das Grundstück .179, KG Guntramsdorf mit „Bauklasse I/II“ und für das Grundstück .307, 
KG Guntramsdorf mit „Bauklasse III/IV“ festgelegt. Eine maximale Bebauungsdichte wurde nicht 
festgelegt. Die Verordnung wurde an der Amtstafel von 25.1.2012 bis 9.2.2012 kundgemacht und 
ist mit 9.2.2012 in Kraft getreten. 
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6. Der Erlassung des genannten Teilbebauungsplans ist § 68 NÖ BauO 1996 entsprechend eine 
umfassende Grundlagenforschung vorausgegangen: Zu diesem Zweck wurde ein Ingenieurkon-
sulent für Raumplanung und Raumordnung, Herr DI Karl Siegl, beigezogen. Dieser hat einen Er-
läuterungsbericht, einschließlich Plandarstellungen, betreffend einen „Entwurf zur Änderung des 
Teilbebauungsplanes ‚Wohngebietsbereiche‘, Bereich ‚Ortszentrum West und Nord‘“ verfasst, wel-
cher auf 31 Seiten detaillierte Ausführungen enthält betreffend: 

 örtliche bzw überörtliche Planfestlegungen, 
 die Planungsziele für die Erlassung des Teilbebauungsplanes, 
 eine umfassende Bestandserhebung (einschließlich einer ausführlichen Bilddokumentati-

on), 
 ein Strukturkonzept, 
 eine Beschreibung und Begründung der Festlegungen im Teilbebauungsplan, 
 die sonstigen Änderungen des Teilbebauungsplanes „TB10“ sowie 
 einen Verordnungstextentwurf. 

7. Einleitend wurde im Erläuterungsbericht darauf hingewiesen, dass die Marktgemeinde Guntrams-
dorf bereits zuvor einen Bebauungsplan erlassen hatte. Dieser hatte sich ursprünglich aus mehre-
ren Teilbebauungsplänen zusammengesetzt, wurde aber später aus Gründen der Übersichtlichkeit 
zum Teilbebauungsplan „TB10 – Wohngebietsbereiche“ zusammengefasst. Nunmehr sei die Er-
weiterung des Bebauungsplanes auf das Ortszentrum geplant. Dabei solle der bestehende Teilbe-
bauungsplan „TB10 – Wohngebietsbereiche“ in mehreren Etappen erweitert werden. Nach der 
Ausarbeitung (im Frühjahr 2011) und der Beschlussfassung einer Bebauungsplanerweiterung auf 
den Ortskern von Guntramsdorf (im Frühjahr 2011), sei nunmehr mit der Erweiterung des Teilbe-
bauungsplan „TB10 – Wohngebietsbereiche“ um das „Ortszentrum West und Nord“ die Verwirkli-
chung der zweiten Etappe der Bebauungsplanerweiterung und die Umsetzung eines durchgängi-
gen Planungsinstruments für alle Wohnbaulandflächen von Guntramsdorf geplant (Seite 2 des Er-
läuterungsberichts). 

8. Die örtlichen bzw überörtlichen Planfestlegungen enthielten eine planliche und textliche Darstel-
lung der Lage des Planungsgebietes im Siedlungsgebiet und der bereits rechtskräftigen Flächen-
widmungen sowie der parallel laufenden Änderungen des Flächenwidmungsplanes. Zudem bein-
halteten sie Festlegungen zum Natur- und Landschaftsschutz, einschließlich der „Natura 
2000“-Festlegungen (Seite 3-6 des Erläuterungsberichts).  

9. Im Kapitel „Planungsziel für die Erlassung des Teilbebauungsplanes“ nennt der Erläuterungsbe-
richt als Anlass für die Erweiterung des Teilbebauungsplanes „TB10 – Wohngebietsbereiche“ um 
den Bereich „Ortszentrum West und Nord“ die – in Etappen – geplante Ausarbeitung eines Bebau-
ungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet. Als Ziele führt der Erläuterungsbericht dabei an 
(Seite 6 des Erläuterungsberichts): 

 die Sicherung des „dörflichen Charakters“, 
 die Erhaltung der für diesen Randbereich des Ortszentrums von Guntramsdorf typischen 

geschlossenen Straßenrandbebauung,  
 die Absicherung der gemischten Nutzungsstruktur innerhalb der Wohnbaulandflächen 

und  
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 die Schaffung von Übergangszonen zwischen den Randzonen des Ortszentrums und den 
lockerer bebauten Wohnungsgebieten.  

Zudem solle mit der Erstreckung des Teilbebauungsplanes „TB10 – Wohngebietsbereiche“ auf das 
„Ortszentrum West und Nord“ für die Gemeinde ein Steuerinstrument einerseits zur Erhaltung der 
charakteristischen Bebauungsstrukturen und andererseits zur Sicherung von ausreichendem Ent-
wicklungspotential für das Ortszentrum geschaffen werden. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte 
im Text des Erläuterungsberichts sind diese Ziele als gleichwertig anzusehen. 

10. Der Erweiterung des Teilbebauungsplanes „TB10 – Wohngebietsbereiche“ auf das „Ortszentrum 
West und Nord“ ist eine detaillierte Bestandserhebung vorausgegangen. Auf insgesamt 9 Seiten 
des Erläuterungsberichts (Seiten 7-15) wurde diese textlich, planlich und fotografisch dokumentiert. 
Im Rahmen der Bestandserhebung erfolgte eine Begehung des gesamten Planungsraumes und 
eine Erhebung der wichtigsten Bestandsmerkmale jedes Grundstückes bzw Gebäudes, um mög-
lichst rasch den aktuellen Baubestand sowie eine ungefähre Lage von Gebäuden und Grund-
stücksgrenzen sowie den Verlauf von Straßen und Wegen in der für die Verfassung bzw Überar-
beitung des Bebauungsplanes notwendigen Genauigkeit zu ermitteln. Ergänzt wurde dies durch 
Unterlagen der Marktgemeinde Guntramsdorf betreffend Naturstandsdaten und Teilungs- und La-
gepläne aus Bauakten sowie durch eine Auswertung des Orthofotos aus dem Jahr 2008 (Seite 4 
des Erläuterungsberichts). 

11. Anhand der dadurch gewonnen Informationen betreffend die Gebäudestruktur, die Verkehrsstruk-
tur sowie die Grünstruktur erfolgte die Erarbeitung eines umfassenden Strukturkonzepts (Seiten 
16-21 des Erläuterungsberichts), welches das Planungsgebiet in verschiedene Siedlungstypen mit 
unterschiedlichen Bebauungsstrukturen (geschlossene Straßenrandbebauung, Geschosswohn-
bauten in geschlossener Bauweise, Geschosswohnbauten und öffentliche Einrichtungen in offener 
oder gekuppelter Bebauungsweise, Ein- und Zweifamilienhausbebauung in offener oder gekuppel-
ter Bebauungsweise wahlweise) gliedert. Für die wenigen unbebauten Baulandbereiche wurde 
entsprechend der Lage innerhalb des Siedlungskörpers des Ortszentrums, der angrenzenden Be-
bauungsstrukturen und der bestehenden Widmungsfestlegungen ein Siedlungstyp übernommen 
und zugewiesen. 

12. Ausgehend von der Beschreibung des Ist-Zustandes im Zuge der Bestandserhebung wurde für 
jeden Gebietstyp die angestrebte Zielsetzung sowie die künftige Entwicklung oder Erhaltung be-
stimmter Bebauungsstrukturen abgeleitet. Anschließend wurden die angestrebten Ziele bzw 
Grundsätze in Festlegungen und Bestimmungen des Bebauungsplanes umgesetzt. In Tabellen 
(siehe dazu Seite 17-21) wurde für jeden der Siedlungstypen der „Ist-Zustand“, die geplanten Ziele 
für diese Bereiche und die Umsetzung dieser in Festlegungen und Bestimmungen im Bebauungs-
plan erläutert.  

13. Was speziell Geschoßwohnbauten in geschlossener Bebauungsweise anlangt, wurde im Zusam-
menhang mit der Beschreibung des Ist-Zustandes ausgeführt, dass sich die mehrgeschossigen 
Wohnbauten – von einem mit bis zu fünfgeschossigen Gebäuden bebauten Baublock an einer für 
das vorliegende Verfahren nicht relevanten Stelle abgesehen – in die historisch gewachsene 
ein- bis zweigeschossige Straßenrandbebauung eingebettet befanden (Erläuterungsbericht Seite 
18). Dabei werden mehrgeschossige Wohnbauten an insgesamt elf Stellen im westlichen Teil des 
Ortszentrums ausgewiesen. Bei den Zielsetzungen wurde festgehalten, dass für die bestehenden 
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Geschosswohnbauten der Baubestand bzw baubewilligte Projekte als Grundlage für die Festle-
gungen der Bebauungsbestimmungen des Bebauungsplanes herangezogen würden. Ferner wurde 
hervorgehoben, dass aufgrund des dicht bebauten Siedlungsgebiets kaum Baulandreserveflächen 
vorhanden seien. Allerdings wurde – unter Verweis auf die Ausführungen zur geschlossenen Stra-
ßenrandbebauung – betont, dass eine innere Verdichtung, vor allem die Nutzung einer möglichen 
Aufstockung der bestehenden Gebäude, jedoch in vielen Bereichen gegeben sei. 

14. Entsprechend den damals geltenden gesetzlichen Vorgaben auf Grund von § 72 NÖ BauO 1996 
wurde der Bebauungsplanentwurf 6 Wochen im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. 
Die Eigentümer des Grundstücks .179, Herr Ing. Markus Kaiblinger und Frau Mag. Evelyn Kaiblin-
ger, haben während dieser Auflagefrist von ihrem Recht, eine schriftliche Stellungnahme abzuge-
ben, nicht Gebrauch gemacht. 

15. Mit Schreiben vom 21.2.2016, der verordnungserlassenden Behörde zugestellt am 27.2.2016, teil-
te die NÖ Landesregierung der Marktgemeinde Guntramsdorf mit, dass die gemäß § 88 der NÖ 
Gemeindeordnung vorgenommene Prüfung der vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
22.12.2011 beschlossenen Verordnung, mit der der Teilbebauungsplan „TB10 - Wohngebietsbe-
reiche“ in der KG Guntramsdorf abgeändert und auf den Bereich „Ortszentrum West und Nord“ er-
streckt wurde, ergeben hat, dass die Vorschriften über die Erlassung dieser Verordnung eingehal-
ten wurden. Überdies habe die Überprüfung gemäß §§ 68-73 NÖ BauO 1996 keinen Anlass für ei-
ne Behebung der Verordnung ergeben. 

16. Im Rahmen der Behandlung der Erkenntnisbeschwerde iSd Art 144 Abs 1 B-VG zur GZ E 
1909/2014 sind beim VfGH Bedenken ob der Gesetzmäßigkeit des Teilbebauungsplans „TB10 – 
Wohngebietsbereiche“, Bereich „Ortszentrum West und Nord“, der Marktgemeinde Guntramsdorf 
in der Fassung der vom Gemeinderat am 22.12.2011 beschlossenen Verordnung, insoweit er für 
das Grundstück .179, KG Guntramsdorf „Bauklasse I/II“ und für das Grundstück .307, KG Gun-
tramsdorf, „Bauklasse III/IV“ festlegt, entstanden, weshalb der VfGH mit Beschluss vom 
30.11.2015 ein Verordnungsprüfungsverfahren gemäß Art 139 Abs 1 Z 2 B-VG eingeleitet hat. 

2. Zu den Bedenken des VfGH 

2.1 Bedenken betreffend die Gleichheitskonformität des Teilbebauungsplans 

2.1.1 Keine krasse Bevorzugung eines Liegenschaftseigentümers 

17. Der VfGH hegt zunächst in Rz 15 seines Prüfungsbeschlusses gleichheitsrechtliche Bedenken 
gegen den in Prüfung gezogenen Teilbebauungsplan, weil der Verordnungsgeber bezüglich der 
Bebaubarkeit von in grundsätzlicher gleicher Lage befindlichen Grundstücken ohne sachliche 
Rechtfertigung einen Liegenschaftseigentümer gegenüber dem anderen krass bevorzugt zu haben 
scheine. Er scheine nämlich einem Liegenschaftseigentümer eine besonders günstige Bebauung 
(„Bauklasse III/IV“) ermöglicht, dem anderen hingegen (als Folge dieser Bevorzugung) den Um-
fang der Bebaubarkeit extrem beschränkt zu haben. 

18. Diesen Bedenken ist entgegenzuhalten, dass ungeachtet der Festlegung der „Bauklasse III/IV“ für 
das Grundstück .307 auch weiterhin weitreichende und vor allem auch unterschiedliche Möglich-
keiten bestehen, um das Grundstück .179 im Rahmen der festgelegten „Bauklasse I/II“ zu bebau-
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en. Dies gilt selbst unter Zugrundelegung des Bestandes eines viergeschossigen Wohnhauses auf 
dem Grundstück .307 und ungeachtet dessen, dass sich daraus, wie auch der Prüfungsbeschluss 
des VfGH in Rz 11 festhält, Beschränkungen der Bebaubarkeit des Grundstücks .179 im Hinblick 
auf die Pflicht zur Einhaltung des 45°-Lichteinfallswinkels bei Hauptfenstern entsprechend § 39 
Abs 3 der im Ausgangsverfahren anwendbaren NÖ BautechnikVO 1997 ergeben.  

19. Zur Verdeutlichung dessen, dass den Eigentümern des Grundstücks .179 auch weiterhin zahlrei-
che Möglichkeiten zur Ausnutzung dieses Bauplatzes zur Verfügung stehen, hat der Gemeinderat 
der Marktgemeinde Guntramsdorf Herrn Ing. Mag. Günther Pigal, staatl. befugter und beeideter Zi-
viltechniker in 2441 Mitterndorf an der Fischa, beauftragt, drei schematische Varianten für die Be-
baubarkeit des Grundstücks .179 zu zeichnen und zu erläutern, welche jeweils die Restriktionen in-
folge der Pflicht zur Einhaltung des 45°-Lichteinfallswinkels bei Hauptfenstern (früher § 39 Abs 3 
NÖ BautechnikVO 1997, nunmehr Punkt 9.1 der durch § 3 Abs 1 NÖ BTV 2014 für verbindlich er-
klärten OIB-Richtlinie 3) beachten. Der Ziviltechniker hat dabei die folgenden drei Szenarien dar-
gestellt: 

 Skizze 1: L-förmige Bebauung unter Anbau an das westliche Nachbargebäude auf dem 
Grundstück .307. Ermittelt wurde eine Gesamtnutzfläche von 551,60 m², was die Errichtung 
von 8 Wohneinheiten ermöglicht. 

 Skizze 2: L-förmige Eckbebauung unter Ausnutzung der Straßenfluchtlinien Eggendorfer 
Straße und Dr. Ignaz Weber Gasse. Ermittelt wurde eine Gesamtnutzfläche von 590,24 m², 
was die Errichtung von 8 Wohneinheiten ermöglicht. 

 Skizze 3: Zeilenbebauung mit zwei Baublöcken unter Anbau an das westliche Nachbargebäu-
de auf dem Grundstück .307 und an der Straßenfluchtlinie der Eggendorfer Gasse. Dabei war 
die Restriktion zu beachten, dass im hinteren Traktteil des westlichen Blockes im Erdgeschoß 
mangels möglicher Hauptfenster keine Wohneinheiten zulässig sind. Ermittelt wurde eine Ge-
samtnutzfläche von 537,20 m² für mögliche Wohnnutzungen, was die Errichtung von 8 
Wohneinheiten ermöglicht. 

 Beweis: gutachterliche Stellungnahme des ZT Ing. Mag. Arch. Günther Pigal, Beilage ./2 

Somit ist festzuhalten, dass selbst die Festlegung von „Bauklasse I/II“ für das Grundstück .179 
dessen Eigentümern weitreichende Bebauungsmöglichkeiten ermöglicht. Konkret möglich wäre in 
verschiedenen Varianten die Errichtung eines dreigeschossigen Wohngebäudes mit bis zu 8 
Wohneinheiten. Auch unterscheidet sich die maximale Gesamtnutzfläche für Wohnzwecke laut 
Skizee 2 mit 590,24 m² nur unwesentlich von der Wohnnutzfläche des Genossenschaftsbaus auf 
dem Grundstück .307, welche laut Auskunft des Bauamtes der Marktgemeinde Guntramsdorf 
599,72 m² bei sechs Wohneinheiten beträgt. Die vorläufige Annahme des VfGH, die Festlegung 
von „Bauklasse III/IV“ für das Nachbargrundstück .307 würde die Bebaubarkeit des Grundstücks 
.179 extrem beschränken, erscheinen dem Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf hier-
durch widerlegt. 

20. Damit unterscheidet sich die vorliegende Konstellation aber auch grundlegend von jenem Sach-
verhalt, der dem Erk VfSlg 13.570 zugrunde lag, auf welches der VfGH in seinem Prüfungsbe-
schluss verweist. Im genannten Erk sah der VfGH nämlich darin eine krasse Bevorzugung eines 
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Liegenschaftseigentümers, dass der Verordnungsgeber dort einem Liegenschaftseigentümer eine 
besonders günstige Bebauung gewährleistete, dem anderen die Bebauung hingegen überhaupt 
untersagt wurde. 

21. Im vorliegenden Fall führt die Festlegung „Bauklasse III/IV“ für das Grundstück .307, KG Gun-
tramsdorf hingegen, wie dargelegt, keineswegs dazu, dass der Umfang der Bebaubarkeit des 
Grundstücks .179, KG Guntramsdorf zur Gänze bzw „extrem“ eingeschränkt werden würde. Eine 
krasse Bevorzugung bzw Benachteiligung eines Liegenschaftseigentümers ist daher nach Ansicht 
des Gemeinderats der Marktgemeinde Guntramsdorf nicht gegeben. 

2.1.2 Keine Änderung des Bebauungsplans, um rechtswidriger Bauführung nachträglich rechtli-

che Grundlage zu verschaffen 

22. Der VfGH hegt in den Rz 16 ff seines Prüfungsbeschlusses weiters deshalb gleichheitsrechtliche 
Bedenken gegen den gegenständlichen Teilbebauungsplan, weil die das Grundstück .307, KG 
Guntramsdorf betreffenden Festlegungen vor allem deshalb getroffen worden sein dürften, um für 
ein auf diesem Grundstück schon errichtetes Bauwerk, welches nach den Bestimmungen des § 54 
NÖ BauO 1996 nicht genehmigungsfähig gewesen sein dürfte, nachträglich eine Rechtsgrundlage 
zu schaffen. Es widerspreche dem Gleichheitssatz, wenn die Änderung des Bebauungsplans nicht 
durch sachliche Erwägungen begründet, sondern ausschließlich dazu bestimmt sei, entgegen der 
Aufgabe des Bebauungsplans, Bauvorhaben in die durch öffentliche Rücksichten gebotenen Bah-
nen zu lenken, durch Anpassung des Bebauungsplans die Bauabsichten eines bestimmten Bau-
führers zu begünstigen. Die Entscheidung des VwGH vom 15.5.2012, 2009/05/0088, und auch die 
Tatsache, dass es für den in den Jahren 2009 und 2010 errichteten Bau anscheinend nach wie vor 
keine Baubewilligung gibt, schienen – so die vorläufige Annahme des VfGH in Rz 18 – Indizien da-
für zu sein, dass das Wohnhaus ohne Modifikation der Bebauungsbestimmungen damals nicht 
bewilligungsfähig gewesen sein dürfte. Die Änderung des Bebauungsplans, so der VfGH in Rz 22, 
habe möglicherweise den Hintergrund gehabt, den Nachbarn der Beschwerdeführer die nach der 
Entscheidung des VwGH konsenslose Bauführung nachträglich bewilligungsfähig zu machen und 
so der damals bauwerbenden Bau- und Wohnbaugenossenschaft das Risiko der allenfalls kon-
senslosen Bauführung zu nehmen; ausgehend davon, dass dieses Risiko der verordnungserlas-
senden Behörde bekannt war, hätte es nicht auf die Beschwerdeführer des gegenständlichen Aus-
gangsverfahrens abgewälzt werden dürfen. 

23. In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass dem auf dem Grundstück .307 
errichteten Mehrfamilienwohnhaus auch im fortgesetzten Verfahren nach der Entscheidung des 
VwGH vom 15.5.2012, 2009/05/0088, neuerlich die Baubewilligung erteilt worden ist, und zwar 
sowohl vom Bürgermeister der Marktgemeinde Guntramsdorf mit Bescheid vom 4.5.2015 als auch 
im Berufungsverfahren vom Gemeindevorstand mit Bescheid vom 21.9.2015. Gegen letzteren Be-
scheid haben die Eigentümer des Grundstücks .179 als Nachbarn Beschwerde an das LVwG NÖ 
erhoben, doch ist diese zu den GZ des LVwG NÖ LVwG-AV-767-2015 und LVwG-AV-1228-2015 
nach wie vor anhängig.  

24. Hintergrund für die neuerliche Erteilung der Baubewilligung war dabei der Umstand, dass der 
VwGH in seinem Erk vom 15.5.2012 die damals gegenständliche Bauführung auf dem Grundstück 
.307 nicht generell als unzulässig qualifiziert hat, sondern betreffend § 54 NÖ BauO 1996 vielmehr 
bloß bemängelt hat, dass das der Beurteilung der Voraussetzungen gemäß § 54 NÖ BauO 1996 
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dienende Gutachten nicht den maßgeblichen Anforderungen entsprochen hat. Konkret führte der 
VwGH dabei Folgendes aus: 

„Die Frage, ob ein Bauwerk im ungeregelten Baulandbereich zulässig ist, kann nach der 
hg. Rechtsprechung abschließend nur beurteilt werden, wenn die Anordnung des geplanten 
Bauwerks auf dem Grundstück oder seine Höhe mit der Anordnung oder Höhe der von den an 
allgemein zugänglichen Orten zugleich mit ihm sichtbaren Bauwerken verglichen wird. In diese 
Beurteilung sind alle jene Liegenschaften einzubeziehen, die miteinander nach der überwiegend 
herrschenden faktischen Bebauung ein im Wesentlichen einheitliches, zusammenhängendes 
Ganzes bilden, damit ein einem Bebauungsplan ähnlicher Beurteilungsmaßstab geschaffen 
werden kann. Demnach sind zunächst konkrete Feststellungen über die Grenze des 
Bezugsbereiches erforderlich (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 11. Oktober 2011, 
Zl. 2008/05/0187, mwN). 

Den Beschwerdeführern ist Recht zu geben, dass das Sachverständigengutachten die zuletzt 
genannten Anforderungen nicht erfüllt. Es bedürfte zunächst einer genauen Festlegung der 
Grenzen des Bezugsbereiches, ferner einer kompletten Auflistung sämtlicher dort befindlicher 
Gebäude und einer Angabe der Anordnung aller dieser Gebäude auf den Grundstücken und deren 
Höhen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 18. Dezember 2006, Zl. 2004/05/0208).“ 

Zudem bemängelte der VwGH, dass die dem eingeholten Gutachten zugrunde liegende Annahme, 
dass der Begriff „zulässige Hauptfenster“ iSd § 54 NÖ BauO 1996 in der damals maßgebenden 
Fassung bloß bestehende Hauptfenster umfasst, was er wie folgt begründete: 

„Der Ausdruck "zulässige Gebäude" im § 54 BO bezieht sich im Übrigen lege non distinguente – 
entgegen der Auffassung der belangten Behörde – nicht nur auf die Hauptfenster bestehender 
Gebäude auf den Nachbargrundstücken, sondern auch auf zukünftig bewilligungsfähige Gebäude 
(vgl. das hg. Erkenntnis vom 19. Jänner 2010, Zl. 2008/05/0162, ferner das hg. Erkenntnis vom 
12. Oktober 2010, Zl. 2007/05/0223, und das hg. Erkenntnis vom 16. November 2010, 
Zl. 2009/05/0309), und zwar unabhängig davon, ob der Bau im Sinne des § 54 BO von seiner 
Umgebung abweicht oder nicht. Eine andere Auslegung könnte im Hinblick auf die Bebaubarkeit 
des Baugrundstückes und des Nachbargrundstückes zu gleichheitswidrigen Ergebnissen führen. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat allerdings im hg. Erkenntnis vom 25. Februar 2005, 
Zl. 2003/05/0100, ausgeführt, dass eine isolierte Betrachtung des Lichteinfalles letztlich dazu 
führen würde, dass eine geschlossene oder allenfalls gekuppelte Bebauung im ungeregelten 
Baulandbereich immer unzulässig wäre. Wenn der Nachbar daher verpflichtet ist, so anzubauen, 
dass Hauptfenster in Richtung der Bauliegenschaft ausscheiden, kommt eine Beeinträchtigung des 
entsprechenden Nachbarrechtes insoweit nicht in Betracht (vgl. das zitierte hg. Erkenntnis vom 
25. Februar 2005 und im Hinblick auf den Bauwich das hg. Erkenntnis vom 29. April 2005, 
Zl. 2002/05/1409).“ 

Aus all dem leitete der VwGH Folgendes ab: 

„Für den vorliegenden Fall ergibt sich daraus, dass zu prüfen gewesen wäre, welche Bebauung auf 
der Liegenschaft der Beschwerdeführer zulässig ist. Im Zusammenhang mit dem Nachbarrecht auf 
Gebäudehöhe ist dann, wenn und soweit vom Nachbarn unmittelbar an den hier gegenständlichen 
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Neubau anzubauen ist, die Errichtung von Hauptfenstern in diesem Bereich und damit die 
Beeinträchtigung des Lichteinfalles ausgeschlossen. Soweit allerdings auf der Liegenschaft der 
Beschwerdeführer Hauptfenster in einem Abstand von diesem Bau zulässig sind, ist für solche 
künftig zulässigen Hauptfenster das Nachbarrecht auf Gebäudehöhe nur dann gewahrt, wenn für 
sie trotz des hier gegenständlichen Bauvorhabens ein Lichteinfall von zumindest 45 Grad 
gewährleistet ist.“ 

25. In weiterer Folge hat der Bürgermeister der Marktgemeinde Guntramsdorf, an welchen das Verfah-
ren mit Bescheid des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Guntramsdorf vom 14.5.2013 ge-
mäß § 66 Abs 2 AVG zurückverwiesen worden ist, im fortgesetzten Verfahren ein ergänzendes 
Gutachten bei Herrn HR DI Leopold Kuderer, früherer Leiter des Gebietsbauamtes V. – Mödling, 
eingeholt, welches mit 14.3.2014 datiert und am 26.11.2014 durch ein Ergänzungsgutachten samt 
Fotodokumentation ergänzt wurde. Dieses trägt den Anforderungen laut Erk des VwGH vom 
15.5.2012 Rechnung und kommt zum Ergebnis, dass das Bauvorhaben auf dem Grundstück .307 
auch unter Zugrundelegung der Rechtsanschauung des VwGH laut Erk vom 15.5.2012 den sich 
aus § 54 NÖ BauO 1996 ergebenden Anforderungen entspricht. 

26. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die vom VfGH in Prüfung gezogenen Bestimmungen des 
Teilbebauungsplanes keinerlei Rechtswirkungen für jenes Verfahren haben, in welchem dem Bau-
vorhaben auf dem Grundstück .307 mit Erk des VwGH vom 15.5.2012 die Baubewilligung entzo-
gen wurde: Sowohl der früher maßgebliche § 73 Abs 3 NÖ BauO 1996 als auch der seit 1.2.2015 
in Geltung stehende § 22 Abs 3 NÖ ROG 2014 sehen nämlich vor, dass Bauverfahren, welche im 
Zeitpunkt der Kundmachung der Auflegung des Entwurfs bereits anhängig waren, durch Änderun-
gen des Bebauungsplans nicht berührt werden. Vor diesem Hintergrund erscheint dem Gemeinde-
rat der Marktgemeinde Guntramsdorf auch das vorläufige Bedenken des VfGH widerlegt, wonach 
die Erlassung des Teilbebauungsplans die Verschaffung einer nachträglichen rechtlichen Grundla-
ge für ein konsenswidrig errichtetes Bauwerk bezweckt haben könnte. 

27. Dem gegenständlichen Teilbebauungsplan würde für die Bewilligung des auf dem Grundstück 
.307, KG Guntramsdorf errichteten Bauwerks erst im Falle eines Neuantrages Bedeutung zukom-
men, wobei ein solcher Antrag nicht anhängig ist. Diesfalls würde sich die Genehmigungsfähigkeit 
des Gebäudes nach der mit 1.2.2015 in Kraft getretenen NÖ BauO 2014 sowie der am selben Tag 
in Kraft getretenen NÖ Bautechnikverordnung 2014 (NÖ BTV 2014) richten. Dies ist deshalb her-
vorzuheben, weil die neue Rechtslage, insb durch die Umsetzung bzw Verbindlicherklärung der 
OIB-Richtlinien (vgl insb § 43 NÖ BauO 2014 sowie § 3 NÖ BTV 2014), verschiedene Neuerungen 
gebracht hat, sodass das auf dem Grundstück .307 bereits errichtete Mehrfamilienwohnhaus selbst 
dann nur bei Durchführung von Projektsänderungen genehmigungsfähig wäre. Als wesentliche 
Neuerungen beispielhaft genannt seien die Folgenden:  

 Nunmehr sind bei der Errichtung, Vergrößerung oder Änderung des Verwendungszwecks 
eines Gebäudes dem voraussichtlichen Bedarf entsprechend Abstellanlagen für Fahrräder 
herzustellen (vgl § 65 NÖ BauO 2014 sowie § 14 NÖ BVT 2014). 

 Die Bestimmungen über die barrierefreie Gestaltung gelten nunmehr auch für Gebäude mit 
mehr als zwei Wohnungen, ausgenommen Reihenhäuser (§ 46 Abs 1 Z 8 NÖ BauO 2014), 
während sie früher erst für Wohngebäude mit mehr als drei Hauptgeschossen oder mehr 
als 15 Wohnungen galten. 
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o Wohngebäude mit mehr als zwei Wohnungen (ausgenommen Reihenhäuser) müs-
sen über einen Eingang (nach Möglichkeit über den Haupteingang) barrierefrei er-
reichbar sein; überdies müssen alle Wohnungen barrierefrei erreichbar sein. Weite-
re Vorgaben (etwa betreffend Aufzüge) finden sich in OIB-Richtlinie 4 (Anhang 4 
zur NÖ BVT 2014).  

o In Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen (ausgenommen Reihenhäuser) 
sind die Wohnungen selbst so zu planen und auszuführen, dass gegebenenfalls 
deren Eingang und die Sanitärräume mit minimalem Aufwand barrierefrei ausge-
staltet werden können – verlangt ist ein anpassbarer Wohnbau (§ 46 Abs 4 NÖ 
BauO 2014). 

 Aufgrund der Verbindlicherklärung der OIB-Richtlinien 2, 5 und 6 durch § 3 NÖ BTV 2014 
sind nunmehr wesentlich detailliertere Vorschriften betreffend den Brandschutz, den 
Schallschutz bzw die Energieeinsparung und den Wärmeschutz zu beachten. Exempla-
risch hervorgehoben seien in diesem Zusammenhang folgende Neuerungen, die nur mit 
einem erheblichen technischen Aufwand unter Reduktion der Wohnnutzfläche infolge In-
nenverkleidung umsetzbar wären: 

o So waren zum Zeitpunkt der ursprünglichen Einreichung im Jahr 2008 hinsichtlich 
des Wärmeschutzes die Bestimmungen des § 47 der NÖ BTV 1997 in der damals 
geltenden Fassung einzuhalten. Danach waren nur die 
Wärmedurchgangskoeffizienten für Bauteile von beheizten Räumen nachzuweisen. 
Nach der zwischenzeitlich geltenden NÖ Gebäudeenergieeffizienzverordnung 
2008, LGBl 8201/17-0 vom 12.02.2009, wurden ab 1.2.2015 gemäß § 3 Abs 1 NÖ 
BTV 2014 die OIB-Richtlinien für verbindlich erklärt. In der jetzt geltenden OIB- 
Richtlinie 6 wird die Vorlage eines Energieausweises gefordert, der neben den 
Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile auch einen Heizwärmebedarf, 
einen Energiebedarf und das verwendete Heizsystem zu berücksichtigen hat. 

o Ähnliches gilt für den erforderlichen Schallschutz, der seinerzeit im § 48 der NÖ 
BTV 1997 in der damals geltenden Fassung geregelt war und jetzt in der OIB- 
Richtlinie 5 definiert ist. 

28. Daraus folgt, dass die gegenständlichen, vom VfGH in Prüfung gezogenen Bebauungsplanände-
rungen als solche entgegen den vorläufigen Bedenken des VfGH nicht geeignet sind, dem auf dem 
Grundstück .307 bereits errichteten Mehrfamilienwohnaus nachträglich eine Rechtsgrundlage zu 
verschaffen. 

2.1.3 Allfällige Sanierung durch vorliegende Bebauungsplanänderung sachlich gerechtfertigt 

29. Der VfGH hegt ferner in Rz 19 ff seines Prüfungsbeschlusses das Bedenken, dass es vor dem 
Hintergrund seiner Judikatur zur gesetzlichen Sanierung baurechtlich konsenslos errichteter Bau-
ten keinen im Sinne des Gleichheitssatzes ausreichenden sachlichen Grund geben würde, dass 
eine Person, die einen Bau konsenslos errichtet hätte, besser gestellt werden würde, als Perso-
nen, welche in Übereinstimmung mit der Rechtsordnung nicht konsenslos gebaut hätten. 
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30. Diesbezüglich ist zunächst nochmals darauf hinzuweisen, dass die gegenständliche Bebauungs-
planänderung für das betreffend das Mehrfamilienwohnhaus auf dem Grundstück .307 vor dem 
LVwG NÖ anhängige Bauverfahren keine Rechtswirkungen entfaltet (siehe dazu oben Rz 26 ff). 

31. Im Übrigen ist den Bedenken des VfGH das Erk VfSlg 18.928 entgegen zu halten, dem folgender 
Sachverhalt zugrunde lag: Auch damals wurden für zwei aneinandergrenzende Grundstücke im 
Rahmen der erstmaligen Erlassung eines Bebauungsplans für das betreffende Gebiet unterschied-
liche Höhenmaße festgelegt (13,90 m versus 11,60 m), wobei sich die Behörde diesbezüglich am 
vorherrschenden Bestand orientiert hat. Dabei wurde für ein Grundstück, auf dem sich ein kon-
sensloses, weil um 68 cm bis 1,21 m zu hohes Objekt befunden hat, genau diese tatsächliche kon-
senslose Höhe im Bebauungsplan festgeschrieben. Der VfGH erblickte darin damals weder eine 
Gesetzwidrigkeit noch eine Verletzung des Gleichheitssatzes dadurch, dass der Bebauungsplan 
nicht durch sachliche Erwägungen begründet wäre; er begründete dies damit, dass der Bebau-
ungsplan erlassen wurde, um die darin festgelegten Parameter für ein Gebiet von immerhin vier 
Grundstücken erstmals in einer solchen Weise planerisch festzuhalten. Die Behörde habe sich da-
bei am vorherrschenden Bestand orientiert. Dass das Objekt des Bauwerbers mit seinem Bestand 
im Bebauungsplan festgeschrieben wurde, begründete keine Gesetzwidrigkeit. Bei der Erlassung 
des Bebauungsplans hätte die Behörde von dem 30 Jahre andauernden Bestand ausgehen dür-
fen; daran ändere auch nichts, dass dieser konsenslos war. 

32. Überträgt man die Aussagen des VfGH im Erk VfSlg 18.928 auf den vorliegenden Fall, so bestätigt 
dies nach Ansicht des Gemeinderats der Marktgemeinde Guntramsdorf einmal mehr, dass der 
vom VfGH vorliegend in Prüfung gezogene Bebauungsplan nicht auf unsachlichen Erwägungen 
beruht: Denn auch im vorliegenden Fall erfolgte die Festlegung des Bebauungsplans nicht bloß in 
Bezug auf ein einziges Grundstück, sondern in Bezug auf einen größeren Bereich; ja der gegen-
ständliche Bebauungsplan hat sogar weit mehr Grundstücke zum Gegenstand als jene vier Grund-
stücke, die Gegenstand des im Erk VfSlg 18.928 beurteilten Bebauungsplans waren. Vor diesem 
Hintergrund ist aber nicht ersichtlich, weshalb die Festschreibung des bestehenden, wenn auch 
konsenslosen Bestandes im Fall des Erk VfSlg 18.928 rechtskonform war, dies im vorliegenden 
Fall aber nicht zutreffen würde. Dies gilt umso mehr, da die vorläufige Annahme des VfGH im ge-
genständlichen Prüfungsbeschluss, es schiene, dass durch die Festlegung unterschiedlicher Bau-
klassen ein Grundstückeigentümer zum Nachteil des anderen krass bevorzugt würde (siehe dazu 
Punkt 2.1.1), ebensowenig zutrifft wie die Annahme, die gegenständliche Bebauungsplanänderung 
könne die Bauführung auf dem Grundstück .307 ohne weiteres sanieren (siehe dazu Punkte 2.1.2 
und 2.1.3). 

33. Auch ist den vorliegenden Bedenken des VfGH entgegenzuhalten, dass es nach dem in Rz 19 des 
Prüfungsbeschlusses vom VfGH selbst zitierten Erk VfSlg 14.681 im Hinblick auf den Gleichheits-
satz nicht generell unzulässig ist, „in bestimmten Fällen die nachträgliche Erteilung der Baubewilli-
gung für bereits errichtete Bauwerke vorzusehen, die im Widerspruch zur Flächenwidmung errich-
tet oder verwendet werden, sofern sich in jenen Fällen die nachträgliche Erteilung der Baubewilli-
gung sachlich rechtfertigen läßt“. Wie der VfGH im genannten Erkenntnis weiter ausgeführt hat, ist 
es unter bestimmten Voraussetzungen sogar erlaubt, selbst im Freiland eine Bauführung nachträg-
lich für zulässig zu erklären, wenn „überwiegende und entsprechend konkretisierte öffentliche Inte-
ressen (etwa an der Erhaltung einmal geschaffenen Wohnraums für die Bevölkerung und für diese 
notwendiger Gewerbebetriebe) das öffentliche Interesse an der Durchsetzung einer Freilandwid-
mung überwiegen oder weil trotz der Freilandwidmung die Bauführung im Einzelfall mit den Zielen 
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der örtlichen Raumordnung für vereinbar angesehen werden kann oder weil auch eine Umwid-
mung des betreffenden Grundstücks sachlich zu rechtfertigen wäre“. 

34. Wenn es aber nach der Rsp des VfGH bei Überwiegen der dafür sprechenden öffentlichen Interes-
sen sogar im Freiland zulässig sein kann, die nachträgliche Erteilung eine Baubewilligung für ein 
bereits errichtetes Bauwerk im Freiland zu ermöglichen, so muss dies umso mehr für den Bereich 
des Baulandes wie im vorliegenden Fall gelten. 

35. Dazu kommt, dass der VfGH in seinem Erk VfSlg 14.681 die Erhaltung einmal geschaffenen 
Wohnraums für die Bevölkerung ausdrücklich als öffentliches Interesse anerkannt hat, welches die 
nachträgliche Sanierung einer andernfalls konsenslosen Bauführung im Hinblick auf den Gleich-
heitssatz sachlich rechtfertigen kann. Im vorliegenden Fall ist dies deshalb von besonderer Bedeu-
tung, weil es sich bei dem auf dem Grundstück .307 errichteten Mehrfamilienwohnaus um ein Ob-
jekt handelt, welches im Rahmen des sozialen Wohnbaus durch die Baugenossenschaft Mödling, 
eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft iSd WGG, errichtet wurde und sechs Wohneinheiten 
mit laut Auskunft des Meldeamtes der Marktgemeinde Guntramsdorf zwölf gemeldeten Bewohnern 
aufweist. 

2.1.4 Zur Übereinstimmung der in Prüfung gezogenen Bestimmungen des Bebauungsplans mit 

dessen Planungszielen 

36. Der VfGH hegt aus gleichheitsrechtlicher Sicht in den Rz 23 ff seines Prüfungsbeschlusses auch 
Zweifel daran, ob die gegenständliche Erlassung des Teilbebauungsplans mit dem Ziel der Har-
monisierung des Ortsbilds gerechtfertigt werden kann. Der VfGH hält es nämlich vorerst nicht für 
nachvollziehbar, wie mittels eines Bebauungsplanes, in dem als erstes Ziel die Erhaltung des „dörf-
lichen Charakters“ genannt wird und in dessen Planungsbereich die ein- und zweigeschossige Be-
bauung (Bauklasse I/II) überwiegt, eine Harmonisierung des Ortsbildes dadurch erreicht werden 
könnte, dass an einen vorhandenen viergeschossigen Wohnbau (Bauklasse III/IV) ein weiterer 
Wohnbau mit derselben Gebäudehöhe (Bauklasse III/IV) und – mangels Festlegung einer hinteren 
Baufluchtlinie – mit einer noch größeren Trakttiefe angebaut werden darf. Nach vorläufiger Ein-
schätzung des VfGH dürfte sich die verordnungserlassende Behörde erst nachträglich auf das Ziel 
der Harmonisierung des Ortsbilds berufen haben; im Verordnungserlassungsverfahren scheine nur 
die ortsbildprägende Wirkung der geschlossenen Straßenrandbebauung Beachtung gefunden zu 
haben. 

37. Diesen Bedenken ist allerdings entgegen zu halten, dass der Erläuterungsbericht zum Bebau-
ungsplan das Ziel der Erhaltung des „dörflichen Charakters“ zwar an erster Stelle nennt, dass dar-
aus aber keineswegs eine Zielhierarchie in dem Sinn abgeleitet werden kann, wonach es sich da-
bei um das primäre Planungsziel handelt. Ganz im Gegenteil weist der Ermittlungsbericht mehrere 
Planungsziele aus, die schon allein auf Grund der Formulierung als gleichwertig gelten müssen. Es 
sind dies (siehe dazu schon oben Rz 9): 

 die Sicherung des „dörflichen Charakters“, 
 die Erhaltung der für diesen Randbereich des Ortszentrums von Guntramsdorf typischen 

geschlossenen Straßenrandbebauung,  
 die Absicherung der gemischten Nutzungsstruktur innerhalb der Wohnbaulandflächen,  
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 die Schaffung von Übergangszonen zwischen den Randzonen des Ortszentrums und den 
lockerer bebauten Wohnungsgebieten,  

 die Erhaltung der charakteristischen Bebauungsstrukturen, sowie 
 die Sicherung von ausreichendem Entwicklungspotential für das Ortszentrum. 

38. Die Festlegung „Bauklasse III/IV“ für das Grundstück .307 entspricht aber gleich mehreren dieser 
gleichwertigen Planungsziele: Sie dient erstens der Absicherung der gemischten Nutzungsstruktur 
innerhalb der Wohnbaulandflächen (hier insb geschlossene Straßenrandbebauung einerseits bzw 
Geschosswohnbauten in geschlossener Bauweise andererseits). Zweitens dient sie der Sicherung 
von ausreichendem Entwicklungspotential für das Ortszentrum, wo in Ermangelung vorhandener 
Baulandreserveflächen (siehe dazu schon oben Rz 13) eine Verdichtung nur mehr durch mehrge-
schossige Wohnbauten möglich ist. Da es sich bei Geschosswohnbauten in geschlossener Bau-
weise um einen der vier für den westlichen Teil des Ortszentrums charakteristischen Siedlungstyp 
handelt – er ist dort an insgesamt elf Stellen anzutreffen, siehe dazu bereits oben Rz 13 - , geht es 
zudem auch um die Erhaltung der charakteristischen Bebauungsstrukturen.  

39. Nur angemerkt sei ferner, dass die Festlegung einer offenen Bebauungsweise für das Grundstück 
.307 nicht sachgerecht gewesen wäre: Für eine solche Festlegung bestand schon allein deshalb 
kein Anlass, weil auch die bestehenden Festlegungen im Bebauungsplan betreffend das Grund-
stück .307 die Bebauungsmöglichkeiten für das Grundstück .179 entgegen der ursprünglichen An-
nahme des VfGH nicht extrem einschränken (siehe dazu bereits oben Rz 18 f). Dazu kommt, dass 
eine derartige Festlegung zu der für weite Bereiche des westlichen Ortszentrums von Guntrams-
dorf – und auch den verfahrensgegenständlichen Bereich – charakteristischen Straßenrandbebau-
ung ebenso im Widerspruch stünde wie zum Planungsziel der Sicherung von ausreichendem Ent-
wicklungspotentials für das Ortszentrum, welches mangels vorhandener Baulandreserven eben 
nur durch Verdichtung verwirklicht werden kann.  

40. Dies gilt umso mehr, da sich in unmittelbarer Umgebung an den Grundstücksadressen Eggen-
dorfergasse 12 und Dr. Ignaz Weber-Gasse 25 zwei weitere mehrgeschossige Wohnbauten mit ei-
ner Gebäudehöhe von 15,3 m bzw 12,9 m befinden, wobei für ersteres „Bauklasse IV“ festgelegt 
wurde. Gleichwohl wurde in diesem Zusammenhang dem Umstand, dass für das Grundstück .179 
bloß „Bauklasse I/II“ festgelegt ist, insofern Rechnung getragen, als für das dazwischen liegende 
Grundstück .307 abstufend „Bauklasse III/IV“ bestimmt wurde. 

41. Dem VfGH ist indes darin zuzustimmen, dass die Harmonisierung des Ortsbildes im Ermittlungsbe-
richt zur Bebauungsplanänderung nicht ausdrücklich als Planungsziel ausgewiesen ist. Allerdings 
findet sich auf Seite 18 des Erläuterungsberichts zur Bebauungsplanänderung der Hinweis, dass 
sich an insgesamt elf Stellen des westlichen Teils des Ortszentrums von Guntramsdorf mehrge-
schossige Wohnbauten eingebettet in die historisch gewachsene ein- bis zweigeschossige Stra-
ßenrandbebauung finden. Diese Gegebenheiten hat der Verordnungsgeber bei der Bestandserhe-
bung vorgefunden und ganz offenkundig im Sinne eines in sich stimmigen Planungskonzepts gebil-
ligt und berücksichtigt. Die hinsichtlich Geschosswohnbauten in geschlossener Bebauungsweise 
bei den Zielsetzungen getroffene Aussage, wonach für die bestehenden Geschosswohnbauten der 
Baubestand bzw baubewilligte Projekte als Grundlage für die Festlegungen der Bebauungsbe-
stimmungen des Bebauungsplanes herangezogen werden (Seite 18 des Erläuterungsberichts), ist 
vor diesem Hintergrund so zu verstehen, dass der Verordnungsgeber die mehrgeschossige Wohn-
bauten als einem harmonischen Ortsbild dienlich qualifiziert (arg: sind in historisch gewachsene 
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ein- bis zweigeschossige Straßenrandbebauung eingebettet) und daher in den Teilbebauungsplan 
integriert hat. 

42. Nach Ansicht des Gemeinderats der Marktgemeinde Guntramsdorf beruhen die vom VfGH in Prü-
fung gezogenen Festlegungen im Bebauungsplan daher auf sachlichen Erwägungen und stehen 
diese überdies im Einklang mit den Planungszielen des Bebauungsplans. 

43. Nur angemerkt sei in diesem Zusammenhang auch, dass die im westlichen Ortszentrum von Gun-
tramsdorf anzutreffende Situation, wonach die überwiegende ein- oder zweigeschossige Bauweise 
immer wieder durch drei- oder mehrgeschossige Bauten – insb solche, die wie im vorliegenden 
Fall dem sozialen Wohnbau dienen – durchbrochen wird, kein Spezifikum von Guntramsdorf ist, 
sondern für die Industrieviertelgemeinden im südlichen Umland von Wien geradezu typisch ist. 

44. Auch ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber der im Zeitpunkt der Erlassung des in Prüfung 
gezogenen Bebauungsplans in Geltung stehenden NÖ BauO 1996 Konstellationen wie die vorlie-
gende ausdrücklich sanktioniert hat: In der Stammfassung des § 70 Abs 2 NÖ BauO 1996 war 
noch vorgesehen gewesen, dass die Bebauungshöhe wahlweise mit zwei aufeinanderfolgenden 
Bauklassen festgelegt werden darf, jedoch zwischen zwei derart geregelten Bereichen ein Bereich 
mit nur einer Bauklasse liegen muss. Diese Regelung wurde aber durch die Novelle 1999 zur NÖ 
BauO 1996 aufgehoben (vgl dazu auch Hauer/Zaussinger, NÖ Baurecht6 [2001] § 70 BO Anm 14). 
Auf diese Weise hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass Fälle wie der vorliegende, wo 
die Bauklasse III/IV auf Grundstück .307 unmittelbar auf die Bauklasse I/II auf Grundstück .179 an-
stößt, nunmehr zulässig sein sollen. 

2.2 Bedenken betreffend das Verfahren der Verordnungserlassung 

45. Schließlich hegt der VfGH in den Rz 26 ff seines Prüfungsbeschlusses das Bedenken, der Teilbe-
bauungsplan könnte deshalb gesetzwidrig zustande gekommen sein, weil die Entscheidungs-
grundlagen des Verordnungsgebers bei der Verordnungserlassung nicht in ausreichendem Maße 
erkennbar gewesen wären. Insb nimmt der VfGH vorläufig an, dass die Auswirkungen der Festle-
gung „Bauklasse III/IV“ für das Grundstück .307 auf die angrenzenden Liegenschaften nicht nach-
vollziehbar dargestellt worden wären, sodass eine Abwägung der Interessen der von den Festle-
gungen betroffenen Grundeigentümern gar nicht möglich gewesen wäre. Dies würde umso unver-
ständlicher erscheinen, als bezüglich des auf dem Grundstück .307 bereits errichteten Wohnhau-
ses gleichzeitig ein Verfahren beim VwGH anhängig war, in dem diese Frage im Mittelpunkt stand. 
Auch hegt der VfGH das weitere Bedenken, dass es einen wesentlichen Verfahrensmangel bei der 
VO-Erlassung darstellen und die VO mit Gesetzwidrigkeit belasten könnte, wenn Informationen 
über das damals beim VwGH anhängige Verfahren den Entscheidungsträgern nicht zugänglich 
gemacht wurden. 

46. Nach Ansicht des Gemeinderats der Marktgemeinde Guntramsdorf werden diese Bedenken jedoch 
dadurch entkräftet, dass der Erlassung des gegenständlichen Teilbebauungsplanes entsprechend 
den Vorgaben des damals anwendbaren § 68 Abs 1 NÖ BauO 1996 eine umfassende Grundla-
genforschung vorangegangen ist. Im Erläuterungsbericht, einschließlich Plandarstellungen, betref-
fend einen „Entwurf zur Änderung des Teilbebauungsplanes ‚Wohngebietsbereiche‘, Bereich ‚Orts-
zentrum West und Nord‘“ finden sich auf 31 Seiten umfassende Ausführungen insb betreffend die 
Planungsziele, die Erhebung des Ist-Zustandes, ein detailliertes Strukturkonzept sowie die Be-
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schreibung und Begründung der Festlegungen im Teilbebauungsplan (siehe dazu bereits ausführ-
lich oben Rz 5 ff). 

47. Aus dieser Grundlagenforschung sind die für die Erlassung des Teilbebauungsplans ausschlagge-
benden Gründe zweifelsfrei ableitbar, werden doch auf Seite 6 des Erläuterungsberichts die ent-
sprechenden Planungsziele deutlich offen gelegt. Auch ist darauf hinzuweisen, dass für jeden der 
für das westliche Ortszentrum von Guntramsdorf identifizierten Siedlungstyp in tabellarischer Form 
eingehend Ist-Zustand, Zielsetzungen und Grundsätze der Festlegung der Bebauungsbestimmun-
gen dargestellt sind (Seiten 17-21 des Erläuterungsbericht). In Bezug auf den Siedlungstyp mehr-
geschossige Wohnbauten, welchem das Grundstück .307 zuzuordnen ist, wurde zudem explizit 
betont, dass sich diese in die historisch gewachsene ein- bis zweigeschossige Straßenrandbebau-
ung eingebettet finden, womit sie nach der Intention des Verordnungsgebers das Ortsbild in har-
monischer Weise abrunden. 

48. Es mag zwar zutreffen, dass die Gründe für die Festlegung der „Bauklasse III/IV“ für das Grund-
stück .307 nicht gesondert dargelegt wurden, doch lassen sich die dafür ausschlaggebenden Er-
wägungen aus den allgemeinen Darlegungen zu Geschosswohnbauten in geschlossener Bebau-
ungsweise mit genügender Klarheit ableiten. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es 
nach der Rsp des VfGH grundsätzlich nicht erforderlich ist, „jede einzelne Festlegung von Bebau-
ungsbestimmungen zu begründen, so lange aufgrund einer für ein größeres Gebiet geltenden An-
ordnung von Bebauungsbestimmungen eine dahinter liegende Planungsabsicht des Verordnungs-
gebers erkennbar ist“ (VfSlg 16.896). Dass die Festlegung der Bauklasse III/IV gleich in mehrfa-
cher Hinsicht den Planungsabsichten der gegenständlichen Bebauungsplanänderung entspricht, 
ist aber – wie bereits in Rz 38 dargelegt wurde – klar erkennbar. 

49. Soweit der VfGH in Rz 30 vorläufig annimmt, im vorliegenden Fall hätte eine besondere Verpflich-
tung bestanden, die Auswirkungen der Festlegung „Bauklasse III/IV“ für das Grundstück .307 auf 
die angrenzenden Liegenschaften nachvollziehbar darzustellen, ist überdies auf die Ausführungen 
in Rz 18 f zu verweisen, wo dargelegt wurde, dass die Festlegung „Bauklasse III/IV“ für das 
Grundstück .307 die Bebauungsmöglichkeiten für das Grundstück .179 keineswegs extrem be-
schränkt, wie dies der VfGH in seinem Prüfungsbeschluss angenommen hat. 

50. Was schließlich die Bedenken anlangt, das damals beim VwGH anhängige Verfahren wäre den 
Entscheidungsträgern nicht zugänglich gemacht worden, so ist indes neuerlich auf das bereits in 
Rz 31 f angesprochene Erk VfSlg 18.928 hinzuweisen, wonach es unbedenklich ist, wenn ein für 
ein größeres Gebiet erlassener Bebauungsplan bei der Festlegung der Bebauungshöhe an die tat-
sächliche Höhe bestimmter Gebäude, mögen sie im Einzelfall auch nicht über einen rechtskräfti-
gen Konsens verfügen, anknüpft. Auch ist nochmals darauf hinzuweisen, dass der gegenständlich 
in Prüfung gezogene Bebauungsplan in Bezug auf das beim VwGH anhängige Verfahren keine 
Rechtswirkungen entfaltet (siehe dazu auch schon bereits oben Rz 26 ff). 

-- o -- 

51. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf stellt daher den 

A n t r a g, 
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52. die in Prüfung gezogenen Verordnungsbestimmungen nicht als gesetzwidrig aufzuheben. 

53. Außerdem stellt der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf den 

A n t r a g, 

54. der Verfassungsgerichtshof möge eine mündliche Verhandlung durchführen, damit die Skizzen des 
ZT Ing. Mag. Arch. Pigal näher erläutert werden können. 

Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf 
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